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R u n d s c h r e i b e n   Nr. 02/19 
 
 
1. Genehmigungsübertragung: Verwaltungspraxis im Bereich Taxenverkehr 
2. Demonstration gegen „Eckpunkte“ vor dem Bundesverkehrsministerium am 21.02.2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu 1.: 
Aus einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 08.10.2018 – Az. 9 S 804/17 
– können sich Konsequenzen für die Verwaltungspraxis der zuständigen Behörden insbesondere im Zu-
sammenhang mit Genehmigungsübertragungen ergeben. 
 
Das Urteil sieht vor, dass eine ausreichende Antragsfrist - auch bei Wiedererteilungen von Genehmigungen 
- und der Besitzstandsschutz bei Genehmigungsübertragungen berücksichtigt werden muss. 
 
Zur Antragsfrist gilt grundsätzlich: Anträge müssen so rechtzeitig gestellt werden, dass die Behörden noch 
vor Ablauf der Altgenehmigung über den Antrag entscheiden können. 
 
Für Genehmigungsübertragungen bedeutet die Berücksichtigung des Bestandschutzes, dass die übertrage-
ne Altkonzession noch mindestens zwei Jahre Restlaufzeit (plus Antragsfrist) haben muss, damit der 
Neuunternehmer bei der kommenden Wiedererteilung tatsächlich Besitzstandschutz geltend machen kann. 
Übertragungen von Genehmigungen mit weniger Restlaufzeit begründen keinen Besitzstandschutz. Dies 
kann für die Verwaltungspraxis der zuständigen Behörden bedeuten, dass nach Ablauf der übertragenen 
Genehmigung die Konzession in diesen Fällen nicht wiedererteilt werden kann, sondern in Fällen von beste-
henden Wartelisten diesen entsprechend vergeben werden müssen.  
 
Bei Fragen – insbesondere bei geplanter Genehmigungsübertragung - stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung. 
 
Zu 2.: 
Anbei erhalten Sie den Flyer zur Demonstration gegen „Eckpunkte“ vor dem Bundesverkehrsministerium“, 
mit dem Demoaufruf am Donnertag, 21. Februar 2019, 10-12 Uhr in Berlin. 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Verband des Verkehrsgewerbes 
Baden e.V. 
 
 
 
 
Dipl.-Vw. Peter Welling RA Tobias Lang 
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